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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Eigruber und Genossen betreffend AKW­
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An den 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

,;(15l1AB 

1988 -04- 2 8 .. 
zu AS311J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Eigruber und Genossen haben am 100 März 

1988 unter der Nr o 183l/J-NRjl988 an mich eine schriftliche Anfrage 

betreffend AKW-Projekt Ternelin - Auswirkungen auf die politischen 

Beziehungen zwischen österreich und der CSSR gerichtet u welche den 

folgenden Wortlau t hab 

1°10 Welche Schritte unternehmen Sieg um die österreichische Bevölkerung 

und Umwelt vor den Risken des AKWTemelin zu schützen? 

20 Welche Schritte unternehmen Sieo um das durch die Plutoniumerzeugung 

im AKW Temelin entstehende Sicherheitsrisiko für österreich zu 

minimieren? 

30 Wie beurteilen Sie die Auswirkungen von Lieferverträgen zwischen der 

österreichischen und tschechoslowakischen E~irtschaft 

a) auf die Beziehungen der beiden Staaten zueinandero 

b) auf die konkrete Lage an den Grenzübergängen zwischenCSSR und 

österreich u 

c) auf die Atorngegner in der CSSRu 

d) auf die energiewirtschaftliche Unabhängigkeit österreichs? 

Ich beehre mich u diese Anfrage wie folgt zu beantworteng 

Zu lo) Das Abkommen zwischen der Republik österreich und der Tsdledloslo­

wakischen Sozialistischen Republik zur Regelung von 
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Fragen gemeinsamen Interesses im Zusarrnnenhang mit Kernanlagen 

(BGBl. Nr. 208/1984) enthält in seinen Artikeln 4 und 5 Sonder­

regelungen für "Kernanlagen in der Nähe der gemeinsamen Staats­

grenze. IV FÜr solche Anlagen hat der Errichterstaat der anderen 

Seite die erforderlichen Infonnationsunterlagen zu übermitteln 

(Art.4 Ahs.2).. die in der Folge, spätestens aber sechs Monate vor 

Inbetriebnahme der Anlage u gemeinsam von ästerreichischen und 

tschechoslowakischen Experten zu erörtern sind (Art.4 Ahs 01) ; 

ferner hat bei solchen Anlagen der Errichterstaat ein Programm zur 

Messung der Radioaktivität in der Umgebung - insbesondere an Maß­

orten, die sich zwischen der Anlage und der gemeinsamen Staats­

grenze bef inden - durchzuführen (Art. 5 Ahs 1, 2 und 4) u dessen 

Ergebnisse der anderen Seite zumindest einmal jährlich, bei signi­

fikanten Änderungen unverzüglidl übennittelt werden (Art. 5 Abs. 

3) 0 Arto 1 lit. c des Abkommens sieht hierzu eine Legaldefinition 

der "Kernanlage in der Nähe der gemeinsamen Staatsgrenze VV vor, die 

als eine Kernanlage umschreiben wird u die im Falle eines unvorher­

gesehenen Ereignisses die Bevölkerung der anderen vertragspartei 

gefährden kann. Die Entscheidung in der Frage u ob dieses Kriterium 

für eine bestimmte Anlage zutriff tu kann nur im Einvernehmen 

zwischen den Vertragsparteien ergehen, da Art. 2 vorsieht, daß 

darüber in der in Art. 3 des Abkommens vorgesehenen Expertengru{:Pe 

eine Empfehlung zu erarbeiten ist und im Anschluß daran ein 

diplomatischer Notenwechsel durchgeführt wird u der feststellt u daß 

die Anlage den Kriterien des Art. 1 lit. c entspricht. Nachdem die 

Erfahrungen nach Tschernobyl gezeigt haben, daß eine Gefährdung 

der ästerreichischen Bevölkerung durch ausländische Kernanlagen 

auch bei großen Entfernungen gegeben ist und daß das Kriterium der 

Grenznähe ausländischer Anlagen nunmehr in einem anderen Licht zu 

sehen istu trat Österreich an die CSSRmit dem Vorschlag heran, 

der künftigen Anwendung der Artikel 4 und 5 des Abkommens eine 

extensive Interpretation seines Art. 1 lito c zu Grunde zu legen, 

und zwar in dem Sinne u daß alle gegenwärtigen und künftigen Kern­

kraftwerke in der CSSR als "Kernanlagen in der Nähe der gemein­

samen Staatsgrenze" anerkannt werden. Dieser Vorschlag wurde 
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in einem eigenen österreiChisch-tscheChoslowakischen Experten­

gremiumu daß nach meinem offiziellen Besuch in der CSSR im Juli 

v.J. eingesetzt worden warD eingehend erörtert und es zeigte sich, 

daß die CSSR derzeit niCht bereit istu einer solchen extensiven 

Interpretation des Abkommens ihre Zustimmung zu erteilen. Die CSSR 

vertritt vielmehr die Haltungu daß weiterhin für jeden einzelnen 

Standort einer Kernanlage das Kriterium der Grenznähe gesondert 

und in dem in Art. 2 des Abkommens vorgesehenen Verfahren 

(Erarbeitung einer Empfehlung in der Expertengruppe naCh Art. 3 

des Abkommens und diplomatischer NotenweChsel) zu beurteilen ist. 

Da österreiCh eine Änderung in der DurChführungspraxis des 

Abkommens niCht einseitig erwirken kannu nuß dieser Haltung der 

tscheChoslowakischen Seite Rechnung getragen werden. Die näChste 

Tagung der Art. 3-Expertengruppe - die in einem zweijährigen 

TUrnus zusammentritt - findet voraussiChtliCh am 24./25. Mai d.J. 

statt und es wird die Frage der einvernehmlichen Feststellung der 

Grenznähe im Sinne von Art. I li t. c des Abkommens für die 

tschechoslowakischen Kernkraftwerks-Standorte Jaslovske Bohunice, 

Modhovce und Temelin von österreiChischer Seite auf die Tages­

ordnung gesetzt werden. Ich bin überzeugt u daß das Einvernehmen 

hinsiChtliCh der Anwendung der Art. 4 und 5 des Abkommens auf den 

Standort Temelin reChtzeitig erfolgt u um den Erhalt der 

erforderliChen Infonnationsunterlagen und deren Erörterung durch 

österreichische und tschechoslowakische Experten spätestens sechs 

Monate vor Inbetriebnahme zu gewährleisten. Wie allgemein bekannt 

ist, gehört die CSSR niCht nur zu jener Überwiegenden Mehrzahl der 

Industriestaaten u welche die Kernenergie grundsätzliCh bejahen 

bzw. Kernkraftwerke betreibenD sondern ist heute auCh - wie z.B. 

FrankreiCh und die UdSSR - jener Gruppe von Staaten zuzu:rechnenv 

die auf Grund wirtschaftlicher bzw. ökologischer Uberlegungen 

einen forcierten Ausbau ihres nuklearen Energieerzeugungspoten­

tials durchführen. Da trotz der Erfahrungen von Harrisblrg und 

TSchernobyl die Stromgewinnung aus der Kernkraft in der 

VölkerreChtsordnung der 
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Staatengemeinsdhaft weiterhin als akzeptierte Technologie 

anerkannt ist und österreidh sidh in seiner Ablehnung in einer 

Minderheitsposition befindet, besteht gegenwärtig keine 

Möglidhkeit, das österreidhische Anliegen, audh im Ausland einen 

Verzidht auf die Durchführung von Kernkraftwerksprojekten und auf 

den weiteren Ausbau des nuklearen Stramerzeugungspotentials zu 

erreichen, im wege zwischenstaatlicher Verhandlungen durchzu­

setzeno Uffiso widhtiger ist es für österreich, durch zwischenstaat­

liche Verträge einen Anspruch auf Information und Konsultation in 

Bezug auf ausländische Kernanlagen zu erwirken, um auf dieser 

Grundlage das eigene Interesse an optimalen Sdhutzvorridhtungen 

und Sidherheitsmaßnahmen geltend zu macheno 

Zu 20) In den tschechoslowakischen Kernkraftwerken findet gegenwärtig 

keine Plutoniumextraktion statt; die abgebrannten Brennstäbe 

werden zur Wiederaufbere i tung in die UdSSR verbracht 0 Es ist mir 

nicht l:ekannt Q daß hinsichtlich des künftigen Kernkraftwerks 

Temelin eine andere Vorgangsweise vorgesehen isto 

Zu 3 .. ) Die österreichische Elektrizitätswirtschaft hat mit der Elektrizi­

tätswirtsdhaft der CSSR ebenso wie mit jener der anderen Nachbar~ 

staaten österreichs Stramlieferverträge 0 Diese Stramlieferverträge 

haben Stromlieferungen aus dem bzwo in das Netz des jeweiligen 

Nachbarstaates zum Gegenstand und nidht Stramlieferungen aus einem 

bestimmten Kraftwerk 0 Solche Stromlieferungsverträge entsprechen 

der Notwendigkeit, einen Spitzenausgleich zu schaffen, da elektri­

scher strom nidht lagerfähig isto Insgesamt ist österreidh gegen­

über dem Ausland ein Ne tto-s tromexporte ur Q doh 0 österreich expor­

tiert mehr Strom als es importierto DaS Bestehen von wechsel­

seitigen Stromlieferverträgen ist, wie sidh aus Vorstehendem er­

gibt, ein wichtiger Beitrag im Rahmen der internationalen 

Zusammenarl:eit wischen Nachbarstaateno Die Auswirkungen solcher 

Stromlieferverträge auf die Beziehungen zwischen österreidh und 
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der CSSR können daher positiv gewertet werden. Spezifische 

Auswirkungen der Stromlieferverträge auf die konkrete Lage an den 

Grenzübergängen zwischen der CSSR und österreich, auf die 

Atangegner in der CSSR und auf die energiewirtschaftliche 

Unabhängigkei t österreichs kann ich nich t s~n. 
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